
Weidemann – Ihr Partner mit Know-
how und zukunftsweisender Technik

Die international profi lierte Marke Wei-
demann steht für 40 Jahre Erfahrung in 
der Entwicklung und Serienfertigung 
von kompakten Hoftrac®, Radladern 
und Teleskopladern.

Entstanden aus dem wachsenden Be-
dürfnis der Landwirtschaft die kräftezeh-
rende Handarbeit durch leichte Maschi-
nenarbeit zu ersetzen, entwickelte 
Weidemann als Erster den „Hoftrac®“. 
Eine robuste und außerordentlich wen-
dige Maschine, darauf ausgelegt, gera-
de kleinere Landwirte bei den vielen 
täglich zu erledigenden Lade- und 
Transportaufgaben zu unterstützen. Ein 
breites Programm an Anbaugeräten für 
verschiedenste Einsätze machte aus 
der Maschine aber schnell einen All-
rounder, der immer mehr Branchen be-
geisterte.

Die stetige Weiterentwicklung in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden aus Land-
wirtschaft, Kommunen, Industrie, so wie 
Pferde- und Reitsport brachten Weide-
mann an die Position des Welt-Markt-
führers. 

Um die  stark wachsende Nachfrage 
aus den verschiedensten Branchen be-
dienen zu können, wird heute in den 
drei Standorten Flechtdorf, Gotha und 

Korbach neben den Hoftrac® auch ein 
breites Programm an Radladern und Te-
leskopladern gefertigt. 

Der Vertrieb der Weidemann-Maschi-
nen erfolgt weltweit über eine eigene 
Organisation in enger Zusammenarbeit 
mit qualifi zierten Fachhändlern. Neben 
einem fl ächendeckenden Vertriebs- und 
Servicenetz profi tieren Weidemann 
Kunden von einer leistungsfähigen Er-
satzteilversorgung, die seit der Zugehö-
rigkeit zum Wacker Neuson Konzern 
ständig weiter optimiert werden konnte.

Weidemann setzt auf stetige Weiterent-
wicklung, nicht nur im Bereich der Tech-
nik, sondern besonders auch im Bereich 
der Mitarbeiter und Händler.  Auf diese 
Weise stellt Weidemann eine fachkom-
petente Beratung und damit die Aus-
wahl der „richtigen“ Maschine, die opti-
mal zu den jeweiligen Anforderungen 
passt, sicher. 

Weidemann ist sich der hohen Ansprü-
che seiner Kunden bewusst und sieht 
seine Aufgabe auch weiterhin darin, den 
wirtschaftlichen Erfolg seiner Kunden 
durch qualitativ hochwertige Produkte 
zu unterstützen. 
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Anforderungen an den Betrieb 
von Hofl adern nach der neuen 
Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG

Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Deutschland
Tel. +49 (0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de
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Anforderungen an den Betrieb 
von Hofl adern nach der neuen 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die bisher gültige alte Maschinenrichtlinie 98/37/EG („alte MRL“) 
wird ab dem 29.12.2009 durch die neue Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG („neue MRL“) ersetzt. Diese EU-Richtlinie richtet 
sich an Hersteller oder Importeure, die innerhalb der europä-
ischen Gemeinschaft Maschinen in Verkehr bringen wollen. 
EU-Richtlinien sind an die Mitgliedstaaten gerichtet und ver-
pfl ichten diese zur Verwirklichung bestimmter Ziele, d.h. sie sind 
von den Gesetzgebern der Mitgliedsstaaten in das jeweilige nati-
onale Recht umzusetzen. In Deutschland ist dies z.B. durch das 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und die darauf 
gestützte Maschinenverordnung (9. GPSGV) erfolgt, in Österrei-
ch durch die Maschinensicherheitsverordnung. WEIDEMANN ist 
als Maschinenhersteller an die Vorgaben der neuen MRL bzw. 
an die nationalen Umsetzungsgesetze gebunden. 

Ein Hofl ader ist von der Maschinengattung her ein Radlader. 
Aufgrund von Baugröße und abweichenden Anwendungen in 
der Landwirtschaft gelten aber zusätzliche Anforderungen. Die-
se Anwendungen sind neben der neuen MRL auch in der tech-
nischen Regel Nr. 5 („TR5“) der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft Deutschland festgehalten worden. 

In dieser Information wird auf die Anforderungen der neuen MRL 
und der TR5 zu Umsturz- und Kippschutzvorrichtungen (ROPS/
TOPS), Vorrichtungen gegen herabfallende Gegenstände 
(FOPS) und Fahrerrückhaltesystemen an Hofl adern (Radladern) 
eingegangen.
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Umsturz- und Kippschutzvorrichtung 
(ROPS/TOPS)

Nach den Vorgaben der alten MRL mussten 
für alle Hoflader/Radlader lediglich Veranke-
rungspunkte für eine geprüfte Umsturzvor-
richtung (Überrollbügel; ROPS) vorgesehen 
werden, wenn eine Überrollgefahr bestand. 
Mit der neuen MRL wurden die Anforderungen 
ausdrücklich auch auf einen Umkippschutz 
(„TOPS“) ausgeweitet. Außerdem genügt das 

bloße Vorhalten von Verankerungspunkten jetzt nicht mehr: 
Wenn eine Gefährdung vorliegt, ist vom Hersteller zwingend ein 
geprüfter Schutzaufbau (ROPS/TOPS) anzubringen.
Rechtsgrundlage: Neue MRL Anhang I, Art. 3.4.3 
„Besteht bei einer selbstfahrenden Maschine mit aufsitzendem 
Fahrer […] ein Überroll- oder Kipprisiko, so muss die Maschine 
mit einem entsprechenden Schutzaufbau versehen sein, es sei 
denn, dies erhöht das Risiko.“ 

Herabfallende Gegenstände (FOPS)
Nach der alten MRL musste der Hersteller le-
diglich in Form von Verankerungspunkten die 
Möglichkeit vorsehen, einen geprüften FOPS 
anzubringen. Der Betreiber musste dann 
selbst entscheiden, ob er die Maschine in 
einem Bereich einsetzt, in dem ein(e) Risiko/
Gefahr durch herabfallende Gegenstände be-
steht. Die Entscheidung, ob ein FOPS aufge-

baut sein musste, war also Betreiberpflicht.

Die neue MRL ist dahingehend geändert, dass der Anbau eines 
FOPS-Schutzaufbaus für den Hersteller zur Pflicht wird, es sei 
denn eine Gefährdung durch herabfallende Gegenstände – und 
dazu gehören insbesondere Großballen (Rund- und Quaderbal-
len) in der Landwirtschaft – ist definitiv ausgeschlossen. Damit 
ist in der neuen MRL eine wesentliche Forderung der Arbeitssi-
cherheitsbehörden bzw. der Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften in Deutschland umgesetzt worden. 

Rechtsgrundlage: Neue MRL Anhang I, Art. 3.4.4 
„Besteht bei selbstfahrenden Maschinen mit aufsitzendem Fah-
rer […] ein Risiko durch herabfallende Gegenstände oder he-
rabfallendes Material, so muss die Maschine entsprechend kon-
struiert und, sofern es ihre Abmessungen gestatten, mit einem 
entsprechenden Schutzaufbau versehen sein.“ 

Fahrerrückhaltesystem

Nach der alten MRL war der Sicherheitsgurt als Fahrerrückhal-
tesystem, das den Fahrer auf dem Sitz hält, ausreichend. Nach 
der neuen MRL 2006/42/EG werden an Fahrerrückhaltesysteme 
höhere Anforderungen gestellt. Das Rückhaltesystem muss den 
Fahrer sicher auf seinem Sitz halten, und beim Kippen oder 
Überrollen der Maschine das Risiko von weiteren Verletzungen 
wirksam mindern. Somit wird zusätzlich zum Gurt ein Rückhal-
tesystem notwendig, dass eine mögliche Verletzung von Körper-
teilen des Fahrers durch den vorgeschriebenen FOPS-Schutz-
aufbau verhindert. 

Der Hersteller muss sicherstellen, dass insbesondere an Hof-
ladern, die mit einem FOPS/ROPS-Schutzaufbau ausgerüstet 
sind, ein geeignetes Fahrerrückhaltesystem angebracht ist. 
Nach Ansicht der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
in Deutschland ist dabei ein bloßer Sitzgurt, gerade in Bezug auf 
kleine/schmale Maschinen, bei denen die Abstände vom Sitz zu 
den Bauteilen des Schutzaufbaus geringer sind, nicht die beste 
Lösung. Es wird vielmehr ein Fahrerrückhaltesystem deutlich 
bevorzugt, welches zwangsweise wirkt, wie z. B. Bügeltüren, 
Klappbügelsysteme und Gurtbügelsysteme.

Rechtsgrundlage: Neue MRL Anhang I, Art. 3.2.2
„Besteht das Risiko, dass das Bedienungspersonal […] beim 
Überrollen oder Umkippen der Maschine – insbesondere bei Ma-
schinen, die mit [ROPS/TOPS und FOPS-Schutzaufbauten] aus-
gerüstet sind – zwischen Teilen der Maschine und dem Boden 
eingequetscht werden können, so müssen die Sitze so konstru-
iert oder mit einer Rückhaltevorrichtung ausgestattet sein, dass 
die Personen auf ihrem Sitz gehalten werden, ohne dass die not-
wendigen Bedienbewegungen behindert, oder von der Sitzauf-
hängung hervorgerufene Bewegungen eingeschränkt werden.“

Da Lader mit fast allen Anbaugeräten auch für die Arbeit mit z.B. 
Großballen und anderem herabfallenden Material eingesetzt 
werden können, wird WEIDEMANN in Zusammenarbeit mit der 
deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft den neu-
en Anforderungen nachkommen, indem zukünftig zu klären, ob 
nur für Deutschland oder auch in den anderen EU-Ländern kei-
ne Hoflader/Radlader mit einfachem Umsturzbügel mehr ohne 
schriftliche Genehmigung der zuständen Stellen für Arbeitssi-
cherheit (Berufsgenossenschaft bzw. Gewerbeaufsicht) verkauft 

werden. Es werden alle unsere Lader mit einem FOPS-geprüften 
Fahrerschutzdach ausgerüstet. Zusätzlich werden die kleineren 
HOFTRAC® der Baureihen 11, 12, 13 und 1770 mit Bügeltüren 
ausgerüstet, um die Anregungen der Berufsgenossenschaften 
hinsichtlich der Rückhaltesysteme zu berücksichtigen. Bitte be-
denken Sie, dass Sie sich trotz solcher Rückhaltesysteme unbe-
dingt anschnallen müssen, denn nur beide Systeme zusammen 
gewähren Ihnen eine gute Sicherheit.

Diese Maßnahme verstehen wir nicht nur als Vorgehen nach 
den gesetzlichen Vorgaben, sondern auch als Reaktion auf ver-
änderte Bedingungen/Anwendungen in der Landwirtschaft. Wir 
tragen damit insbesondere den Anwendungen mit Großballen 
(Rund- und Quaderballen), bei denen es in jüngster Vergan-
genheit zu schweren Unfällen gekommen ist, Rechnung. Diese 
Maßnahme dient also in hohem Maße der Sicherheit unserer 
Kunden, für die wir uns mit verantwortlich fühlen. 

Im Übrigen sind auch die Landwirte selbst in Deutschland nach 
den der Unfallverhütungsvorschrift für technische Arbeitsmittel 
(VSG 3.1 / TR5) verpflichtet, für entsprechend gesicherte Hof-
lader zu sorgen. Bereits vorhandene Hoflader, die zum Stapeln 
von Ballen oder anderen Materialien, die auf den Fahrer herab-
fallen könnten, verwendet werden, sollten vom Betreiber kurzfri-
stig mit einem FOPS-Schutzaufbau ausgerüstet werden. Hierfür 
bietet WEIDEMANN natürlich entsprechende Nachrüstsätze an.

Sollte es Einsätze geben, bei denen die Verwendung von Fah-
rerschutzdächern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht 
möglich ist, muss im Einzelfall mit den zuständigen Stellen für 
Arbeitssicherheit vor Ort - das ist in Deutschland z.B. die zu-
ständige Berufsgenossenschaft bzw. Gewerbeaufsicht - geprüft 
werden, ob der Betrieb nur mit einem Umsturzbügel im Einzelfall 
zulässig ist. Voraussetzung dafür ist aber, dass eine Anwendung 
vor allem mit Großballen ausgeschlossen werden kann. 

Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen, das in erster Li-
nie der Sicherheit unserer Kunden dient, die uns sehr wichtig ist. 
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